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Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Ausgleichsbeitragspflichtigen im Sanierungsgebiet  

6 Monate vor Festsetzung des Ausgleichsbetrages über die beabsichtigte Festsetzung in Kennt-

nis zu setzen. 

 

 

Sachverhaltsdarstellung: 

Mit dem Beschluss zur Teilaufhebung der Sanierungssatzung besteht die Pflicht, die Ausgleichs-

beiträge den Eigentümern nach § 154 BauGB zu erheben, sofern nicht Ausnahmen nach § 154 

angewandt werden sollen. 

 

Gemäß § 154 (4) ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen innerhalb angemessener Frist Gelegen-

heit zur Stellungnahme und Erörterung der für die Wertermittlung seines Grundstücks maßgeb-

lichen Verhältnisse zu geben. 

 

Da der Ausgleichsbetrag innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig 

wird, wird die Verwaltung beauftragt, den Ausgleichsbeitragspflichtigen 6 Monate vor Festsetzung 

des Ausgleichsbetrages über die beabsichtigte Festsetzung in Kenntnis zu setzen. 

. . . 



 2

 

Der Ausgleichsbetrag ist für jedes Grundstück gesondert zu ermitteln. Aus diesem Grund kann 

keine belastbare Vorinformation über die Kosten an den Grundstückseigentümer übermittelt 

werden. Die Frist zwischen der Ankündigung und der Festsetzung des Ausgleichsbetrages soll 

dem Grundstückseigentümer die Möglichkeit einräumen, die Finanzierung des 

Ausgleichsbeitrages zu klären. 

 

 

 

 

gez. Sachse 

Fraktionsvorsitzender 

 


